
Errichtung und Betrieb einer Motocrossanlage am Standort Dassow; 
Änderung Auslegungs- und Einwendungsfrist 
 
Amtliche Bekanntmachung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt 
Westmecklenburg nach § 10 Abs. 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 
12. Dezember 2022 
 

Die Frist der Auslegung des Antrags, beigefügter Untelagen sowie der Stellungnahmen zum 

Vorhaben MC Dassow e.V. im ADMV (Dassower Str. 1, 23942 Dassow), Errichtung und den 

Betrieb von einer Motocrossanlage in Dassow, Gemarkung Vorwerk, Flur 1, Flurstücke 11, 

12, 33/1, 34/1, 35/1 36, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 91, 91/1 und 96 erfolgt – entgegen der 

Bekanntmachung vom 28. November 2022 -  vom 6. Dezember 2022 bis einschließlich 5. 

Januar 2023. 

Einwendungen gegen das Vorhaben können somit vom 6. Dezember 2022 bis 

einschließlich 19. Januar 2023 erhoben werden.  


